
werden in Chefarztdienstverträgen zunehmend als 
Vergütungsbestandteil vereinbart. Rechtsanwalt Dr. 
Bernhard Debong schildert typische Streitfragen und 
zeigt Lösungswege auf.

E 13551 E
ISSN 0343-5733

Verlag für ArztRecht
Fiduciastraße 2  76227 Karlsruhe

 11

Kompendium des gesamten Rechtes der Medizin 
Offizielles Organ der Arbeitsgemeinschaft für ArztRecht

Zielvereinbarungen
November 2009

44.  Jahrgang
S. 285-312



287ArztRecht 11/2009

Inhalt

Unter Mitarbeit von

Dr. jur. K. Ellbogen, Potsdam  – Prof. Dr. jur. H. Genzel, München – Chefarzt a.D. Prof. Dr. med. S. Grafe,  

Leipzig – Prof. Dr. jur. B. von Maydell, St. Augustin – Chefarzt Dr. med. G. Sandvoß,  

Meppen – Chefarzt Prof. Dr. med. U. Schulte-Sasse, Heilbronn – Prof. Dr. jur. J. Taupitz,  Universität Mannheim  –  

Prof. Dr. jur. R. Weber, Universität Rostock

Zitierweise dieser Zeitschrift: ArztR

Haftungsmaßstab bei Morbus Sudeck als Folge ärztlicher  

Fehlbehandlung	 294

Schadensersatz bei unterbliebener Zielvereinbarung	 298

Berechnung des Vorteilsausgleichs im ambulanten  

Nebentätigkeitsbereich	 302

Eingeschränkte Rundfunkgebührenpflicht für Zweitradio im Auto	 304

Umfang der Erstattungspflicht nach dem Elementartarif der PKV	 304

Neuregelung der privaten Krankenversicherung (u.a. Basistarif)  

verfassungsmäßig	 304

Entscheidungsfreiheit des Patienten nach Hinweis des Arztes auf die  

möglicherweise lebensgefährlichen Folgen einer Dauertherapie mit  

Kortison	 307

Keine Haftung eines Orthopäden für im Psychosomatischen  

wurzelnde Beschwerden	 307

Keine besondere Überwachung von Patienten, die im  

Behandlungszimmer warten	 308

Keine Nebenintervention der gesetzlichen Krankenkasse im  

Arzthaftungsprozess	 308

Verlängerung der Frist für die Bewerbung auf einen zur  

Nachbesetzung ausgeschriebenen Vertragsarztsitz	 309

Geldbuße wegen verzögerter Gutachtenerstellung	 309

Strafbarkeit eines Arztes, der im Rahmen der Präimplantations- 

diagnostik eventuell genetisch erkrankte Embryonen nicht in die  

Gebärmutter der Patientin überführen will	 310

Titelthema

Schwerpunktthemen

KURZ BERICHTET

Buchempfehlungen	 310

Impressum	 311	

Zielvereinbarungen mit Chefärzten	 288


